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Den Kommunen wurde die Möglichkeit eingeräumt, sich an einer zentralen Beschaffungsaktion 

des Landes für die benötigten Funkgeräte nebst Zubehör zu beteiligen. Die Fachabteilung des 

Ministeriums erwartet erhebliche Preisreduzierungen aufgrund der hohen Abnahmemengen. 

Wegen der Zeitplanung für das Beschaffungsverfahren sollen die Kommunen ihren Gerätebe-

darf bis zum 30. September 2008 anmelden und eine verbindliche Erklärung über die Bestel-

lung und spätere Abnahme der Geräte bis zum 15. Dezember 2008 abgeben. Dazu ist eine 

haushaltsrechtliche Ermächtigung gem. § 102 bzw. § 114i HGO erforderlich, die in nahezu allen 

Fällen gegenwärtig im Haushalt 2008 nicht zur Verfügung steht. Die Bereitstellung dieser Er-

mächtigung durch den Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung könnte bei Gemeinden wegen 

der Terminplanung für die Sitzungen der Gemeindevertretung dazu führen, dass wegen dieses 

Beschaffungsvorganges eine Sondersitzung einzuberufen ist. Die Bedeutung des Vorgangs 

rechtfertigt nach meiner Auffassung den damit verbundenen Verwaltungsaufwand nicht. Des-

halb bitte ich Sie, von einer Beanstandung abzusehen, wenn eine Kommune die notwendigen  
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Verpflichtungsermächtigungen durch einen Beschluss nach § 102 Abs. 5 bzw. § 114i Abs. 5 

HGO bereitstellt, auch wenn diese zusätzlichen Verpflichtungsermächtigungen zu einer Über-

schreitung des in der Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages führen sollten. Ferner 

soll es nicht beanstandet werden, wenn die Maßnahme vom Gemeindevorstand beschlossen 

wird, weil die Gemeindevertretung vor dem festgesetzten Termin für die Abgabe der Erklärung 

nicht mehr zusammentreten kann. 

 

Ich bitte, die nachgeordneten Kommunalaufsichtsbehörden zu unterrichten. 

 

Im Auftrag 

 

(Klein) 

 

 

 

 


